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oorganb gehörig baö gell gegreidhelt. SSer wollte ba»

ran jmetfeln, bag einem fdhmetjerifchen SeretnSletter nidfjt
jebe ©elegenhett roiüEommen märe, um „bte prioatwirt»
fd^aftlid&e RütgichEett beS 3ufammenfchluffe8 im Serein
ju bofumentteren" 2Bte mirb ihm fo wohl in ber Stuft,
wenn er Komplimente non nadjjgehenber, faugbidter ©orte
norgefefct beEommt: „3dh welg, bag ©te immer begrebt
gnb, 3^ren SJlitgllebern Sorteile ju oetfchagen, bte baS

SeretnStnterege gärten unb ben Angehörigen bemeifen,
bag bte SerelnSlettung unermüblldh begiffen ig, ihre
^fntereffen in» unb augerhatb beS SeteinS ju wahren
unb ju förbern."

Rath Slufjählung ber fdhon ermähnten gSreiSoorteile
unb Sergötungen folgt feltfamerroeife etne Anleihe aus |)et
ratSgejudhen : ©isEretion ©hrenfadfje. „©egenübet ©ritt»
perfonen" fogar

SBir wollen eS ruhig bem mirtfdhaftlidhen 3lnganb8<
gefühl unferer SetbanbS« unb SeretnSleltungen über»
lagen, wte fte gdh ju betartigen Singeböten gellen.

SBahrlldh ein Silb fär ben „Rebelfpalter" : ©dhmei'
jerifdfje SerbanbSfeEretariate als ameriEanifche Sorffih<
rungS» unb Sagerräume, unb im genger bie „ameri»
fanifdhe ©efahr" mit bem ©ollat fär bie SereinSfage
unb bem ©ratiS'Sillet fär fdhweijerifdhe Staatsbürger,
bte gdh ausgerechnet im jefcigen ßetlpuntt baS Sergnägen
gönnen möchten, etne tetgungSfähige Qnlanbinbugrie
burdh ameriEanifche ©dhleuberangebote an bie 2Banb ge--
brüdtt jtt fehen.

©dh»cijermo«he-Serbanb.

Arbeiterbewegunge«.
©intgnng im Saugewtrbe im Kanton ©chaghanfen.

©le Sethanblungen jwifdhen ben Saumeigern unb ben
Sauarbeitern über ben Slbfdfjlug eines neuen Sarifoer»
trageS hoöen mit ber beibfettigen Sinnahme beS nom
©InigungSamt gemadhten SotfchlageS ihr @nbe gefunben.
©omohl bie Saumeifter als auch bie Sauarbeiter haben
bem neuen Sertrag jugegimmt, ber betregenb Slrbeits»
lohn fegfefct, bag ber ©urdhfdhnittSlohn für fRaurer
gr. 1.56 (bisher gr. 1.49) unb für §anblanger gr. 1.20
(bisher gr. 1.12) betragen foH. ©er Settrag regelt im
weitem bie überjelt, bte Nachtarbeit unb bie SlrbeitSjett
überhaupt, ©te wöchentliche SlrbeitSjeit ig auf fünfjig
©tunben feggefetjt. SBie bie „©dfjaffhaufer Sagwacht"
beridhtet, haben bte organigerten SRauter unb $anblanger
bem Settrag etngimmig jugegimmt.

Umcbiedenes.
ReueS Slblommen f^wetjerifcher ©ifeuhänölet mit

ber internationalen Rohgahlgenteinfchaft. ßwifchen
ben bei ber internationalen Rohgahlgemetnfdhaft einge»
richteten ©jportoerteilungSgeUen unb ben fdhmeljetifchen
©ifenhänbletn ig, wte befannt wirb, foeben ein 31 b»
Eommen jum Slbfchlug gebradht worben, welches im
grogen unb ganjen bem mit ben englifdjjen ©ifenhänb«
lern getrogenen ©efamtoertrag gleidht. 3n bem SlbEom»
men werben bie fchmeijerifdhen ©ifenhänbler in bret
Klagen eingeteilt, welche Sergütungen oon 1,50 bis 5
©dhweijer granEen pro Sonne erhalten, anber'eitS geh
aber Derpgichten mügen, bie feggefefcten RUnbegpretfe
etnjuhalten.

©ie berufSerjteherifchc Slnfgabe btS SrüfungS«
efperten. (©dhwetjerifdher Serbanb für SerufSberatung
unb SehrlingSfürforge.) @8 gab eine 3elt, ba bte Srü»
fungSejperten ihre Slufgabe fehr leidet nahmen, ©ie Seiten

haben gc| in fehr erfreulicher Sßetfe geänbext. @S gibt
Serufe, in benen geh bie ißrüfungSejperten beS gemiffew
hafteften auf bie ©rptüfung beS theoretifchen SerufS-
wiffenS oorberetten, bte SerufSoetbänbe gehen ihnen mit
ber Safammengeüung geeigneter fragen an bte §anb,

Süngft traten bie fantonal jürdherifdfjen «fStüfungS»

ejperten im Sudhbrudtgewerbe jufammen, um über ihre

Slufgaben ein Referat entgegenjunehmen. ©er Referent,
£err Koller, fagte fehr jutregenb : „®te Slufgabe eines

SrüfungSejperten ig burdhauS nicht barin erfd|öpft, bog

er ein tüchtiger gachmann fei, netn, er mug baju noch

tßfpdhologe fein, er mug eS oetgehen, etwas aus feinem

Innern h«au8jugeben unb Sexirauen ju pganjen, er

mug eS oetgehen, geh in einer Slrt unb SBetfe bem

Säugling ju nähern, bag btefer in ihm nicht allein fetnen

Richter, fonbetn auch fetnen güljrer erïennt."
„Schon ber ©ebanEe „Prüfung" ermeclt bei vielen

Sehrlingen einen gewigen Retjjuganb. ©er ©jperte muff

baher mit SSBohlwoüen unb feinem Satt bte fragen
geüen. ©te KritiE oerfpart man auf ben ©dhlug. Sie

foil wohlwoHenb unb milbe, jebodh begimmt unb un<

jweibeutig fein. ©utmütigEeit mug auSgefdhaltet werben.

SBohl aber Eönnen bte Serljättnige Serüdtgdhtigung gnben,

fofern nicht ber Sehrltng felbg an benfelben ©ttjulb trägt,
©em Sehrltng unb fpätern ©ehilfen ig mit einer rfieb

gdhtSooHen Rotengebung nicht gebtent, unb bte *ßrajiS
hat bewtefen, bag ba, wo in biefer Eingeht feitenS beä

©jperten gehler gemacht würben, ge geh im fpätern
SerufSleben beS Setregenben fdhwer gerächt hüben."

©er Referent berührte ba tn fetnem Referat etnen

wunben $unEt, @S ig tn ber Sat niemanbem gebient,

wenn angegdljts ungenügenber Setgungen ein Sluge ober

gar jwel jugebrüdtt werben in ber SRetnung, man oer<

fperre bem Sehrltng ben SBeg tn bie 3ufunft, wenn ihm

btejenige Rote juteil werbe, bie feine Seigungen oerbtenen.

©ine befonberS wertooüe Slufgabe fällt bem $tüfung&
ejperten ju, oon ber nadhgehenb noch ganj Eurj bte Rebe

fetn foK.
©rfahrungSgemäg ig baS ©nbe ber Sehrjelt ein ganj

befonberS Eritifdfjer S^ltpunEt. 3Ran war währenb ber

Sehre mit bem Seruf oerlobt, ©eheiratet mirb erg nach'

her. SRit anbern ®orten : ffintmeber oor ber Prüfung
ober nachher, wenn gdh bie ergen ©ctjmterigEeiten auf'

tun, eine ©ehilfengeüe ju gnben, Eommt ber ©ebanfe,

ben Seruf über Sorb ju werfen unb feine
einem anbern ©ebiete ju fudhen ober aber — unb biefe

©efahr ig heute ganj befonberS grog — man glaubt,

ben 9Beg tn bte £>öhe abEürjen ju Eönnen, wte j. &
im Kodfjberuf.

3Kan weidht ben 3wifdhengufen ber grogen Kßc|f

aus unb grebt ber Stellung etneS StlletnEoeheS tn ber

Eletnen Küche ju. ©amit weidht man bem 2Beg au?,

ber allein in bte $öhe führt, wo RadhwudhSbebarf if
unb begere SebenSgeüungen.

ähnliche Serhältnige finb tn allen anbern Serufer.

Unfete Qugenb fdhielt garE nach all bem Stelen, ba8 am

geterabenb bie ©tunben ausfüllt.
©a fällt nun ben StüfungSejperten etne hochœi#'?'

Saufbahnberatung ju: ©in oertrauteS SBort mil

bem Srügtng In eingehenber Sefpredhung ber fßrüfung?'

leigungen unb ber bisher genoffenen RuSbilbung
baran anfdhltegenb eine Sefragung ber weitern Stbga)!^
unb SerufSpläne. SBBle unb wo Eönnen bie oorhoube«"
Südfen tn ber Serufsbilbung ausgefüllt werben
gadhfdhule Eommt mit ber 3ett In grage? Räch
oielen ©ehilfenjahren empgehlt eS geh, bie empfohlene

gadhfdhule ju bejtehen unb weswegen empgehlt ^!ntdht, fofort nach ber Sehre bie gadhfdhule ju befuge«

SBeldheS ig bie bege Stufenleiter für ben betufw
Slufgteg ufw. ufw.
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vorstand gehörig das Fell gestreichelt. Wer wollte da-
ran zweifeln, daß einem schweizerischen Vereinsleiter nicht
jede Gelegenheit willkommen wäre, um „die privatwirt-
schaftltche Nützlichkeit des Zusammenschlusses im Verein
zu dokumentieren" Wie wird ihm so wohl in der Brust,
wenn er Komplimente von nachstehender, faustdicker Sorte
vorgesetzt bekommt: „Ich weiß, daß Sie immer bestrebt
sind, Ihren Mitgliedern Vorteile zu verschaffen, die das
Veretnsintereffe stärken und den Angehörigen beweisen,
daß die Vereinsleitung unermüdlich beflissen ist, ihre
Interessen in- und außerhalb des Vereins zu wahren
und zu fördern."

Nach Aufzählung der schon erwähnten Preisoorteile
und Vergütungen folgt seltsamerweise eine Anleihe aus Hei
ratsgesuchen: Diskretion Ehrensache. „Gegenüber Dritt-
Personen" sogar....

Wir wollen es ruhig dem wirtschaftlichen Anstands-
gefühl unserer Verbands- und Vereinsleitungen über-
lassen, wie sie sich zu derartigen Angeboten stellen.

Wahrlich ein Bild für den „Nebelspalter": Schwei-
zerische Verbandssekretariate als amerikanische Vorfüh-
rungs- und Lagerräume, und im Fenster die „ameri-
kanische Gefahr" mit dem Dollar für die Vereinskaffe
und dem Gratis-Billet für schweizerische Staatsbürger,
die sich ausgerechnet im jetzigen Zeilpunkt das Vergnügen
gönnen möchten, eine leistungsfähige Jnlandindustrie
durch amerikanische Schleuderangebote an die Wand ge-
drückt zu sehen.

Schweizerwoche-Verband.

UrdMsvevegWge«.
Einigung im Bangewerbe im Kanton Schaffhavsen.

Die Verhandlungen zwischen den Baumeistern und den
Bauarbeitern über den Abschluß eines neuen Tarifoer-
träges haben mit der beidseitigen Annahme des vom
Einigungsamt gemachten Vorschlages ihr Ende gefunden.
Sowohl die Baumeister als auch die Bauarbeiter haben
dem neuen Vertrag zugestimmt, der betreffend Arbeits-
lohn festsetzt, daß der Durchschnittslohn für Maurer
Fr. 1.56 (bisher Fr. 1.49) und für Handlanger Fr. 1.20
(bisher Fr. 1.12) betragen soll. Der Vertrag regelt im
weitern die Überzeit, die Nachtarbeit und die Arbeitszeit
überhaupt. Die wöchentliche Arbeitszeit ist auf fünfzig
Stunden festgesetzt. Wie die „Schaffhauser Tagwacht"
berichtet, haben die organisierten Maurer und Handlanger
dem Vertrag einstimmig zugestimmt.

vertàà».
Neues Abkommen schweizerischer Etsenhändler mit

der internationalen Rohstahlgemeinschaft. Zwischen
den bei der internationalen Rohstahlgemetnschaft einge-
richteten Exportverteilungsstellen und den schweizerischen
Eisenhändlern ist, wie bekannt wird, soeben ein Ab-
kommen zum Abschluß gebracht worden, welches im
großen und ganzen dem mit den englischen Eisenhänd-
lern getroffenen Gesamtvertrag gleicht. In dem Abkom-
men werden die schweizerischen Eisenhändler in drei
Klaffen eingeteilt, welche Vergütungen von 1.50 bis 5
Schweizer Franken pro Tonne erhalten, anderseits sich
aber verpflichten müssen, die festgesetzten Mindestpreise
einzuhalten.

Die berufserzieherische Aufgabe des Prüfungs-
experten. (Schweizerischer Verband für Berufsberatung
und Lehrlingsfürsorge.) Es gab eine Zeit, da die Prü-
fungsexperten ihre Aufgabe sehr leicht nahmen. Die Zeiten

haben sich in sehr erfreulicher Weise geändert. Es gibt
Berufe, in denen sich die Prüfungsexperten des gewissen-
haftesten auf die Erprüfung des theoretischen Berufs-
Wissens vorbereiten, die Berufsverbände gehen ihnen mit
der Zusammenstellung geeigneter Fragen an die Hand.

Jüngst traten die kantonal zürcherischen Prüfungs-
experten im Buchdruckgewerbe zusammen, um über ihre

Aufgaben ein Referat entgegenzunehmen. Der Referent,
Herr Koller, sagte sehr zutreffend: „Die Aufgabe eines

Prüfungsexperten ist durchaus nicht darin erschöpft, daß

er ein tüchtiger Fachmann sei, nein, er muß dazu noch

Psychologe sein, er muß es verstehen, etwas aus seinem

Innern herauszugeben und Vertrauen zu pflanzen, er

muß es verstehen, sich in einer Art und Weise dem

Jüngling zu nähern, daß dieser in ihm nicht allein seinen

Richter, sondern auch seinen Führer erkennt."
„Schon der Gedanke „Prüfung" erweckt bei vielen

Lehrlingen einen gewissen Reizzustand. Der Experte muß

daher mit Wohlwollen und feinem Takt die Fragen
stellen. Die Kritik verspart man auf den Schluß. Sie
soll wohlwollend und milde, jedoch bestimmt und un-

zweideutig sein. Gutmütigkeit muß ausgeschaltet werden.

Wohl aber können die Verhältnisse Berücksichtigung finden,

sofern nicht der Lehrling selbst an denselben Schuld trägt.
Dem Lehrling und spätern Gehilfen ist mit einer rück-

sichtsvollen Notengebung nicht gedient, und die Praxis
hat bewiesen, daß da, wo in dieser Hinsicht seitens des

Experten Fehler gemacht wurden, sie sich im spätern

Berufsleben des Betreffenden schwer gerächt haben."
Der Referent berührte da in seinem Referat einen

wunden Punkt. Es ist in der Tat niemandem gedient,

wenn angesichts ungenügender Leistungen ein Auge oder

gar zwei zugedrückt werden in der Meinung, man ver-
sperre dem Lehrling den Weg in die Zukunft, wenn ihm

diejenige Note zuteil werde, die seine Leistungen verdienen.

Eine besonders wertvolle Aufgabe fällt dem Prüfungs-
experten zu, von der nachstehend noch ganz kurz die Rede

sein soll.

Erfahrungsgemäß ist das Ende der Lehrzeit ein ganz

besonders kritischer Zettpunkt. Man war während der

Lehre mit dem Beruf verlobt. Geheiratet wird erst nach-

her. Mit andern Worten: Entweder vor der Prüfung
oder nachher, wenn sich die ersten Schwierigkeiten aus-

tun, eine Gehilfenstelle zu finden, kommt der Gedanke,

den Beruf über Bord zu werfen und seine Zukunft aus

einem andern Gebtete zu suchen oder aber — und diese

Gefahr ist heute ganz besonders groß — man glaubt,

den Weg in die Höhe abkürzen zu können, wie z.
B>

im Kochberuf.
Man weicht den Zwischenstufen der großen Küche

aus und strebt der Stellung eines Alleinkoches in der

kleinen Küche zu. Damit weicht man dem Weg aus,

der allein in die Höhe führt, wo Nachwuchsbedarf ist

und bessere Lebensstellungen.
Ahnliche Verhältnisse sind in allen andern Berufe»

Unsere Jugend schielt stark nach all dem Vielen, das am

Feierabend die Stunden ausfüllt.
Da fällt nun den Prüfungsexperten eine hochwichtige

Laufbahnberatung zu: Ein vertrautes Wort mit

dem Prüfling in eingehender Besprechung der Prüfungs-

leistungen und der bisher genossenen Ausbildung und

daran anschließend eine Befragung der weitern Absichten

und Berufspläne. Wie und wo können die vorhandene»
Lücken in der Berufsbildung ausgefüllt werden? Welch-

Fachschule kommt mit der Zeit in Frage? Nach >»»

vielen Gehilfenjahren empfiehlt es sich, die empfohlen

Fachschule zu beziehen und weswegen empfiehlt es M s

nicht, sofort nach der Lehre die Fachschule zu besuche»

Welches ist die beste Stufenleiter für den berufliche

Aufstieg usw. usw.?
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